
Öffentliche Bekanntmachung
Bebauungsplan „Stockacher Straße Teil II - Erweiterung“ mit örtlichen Bauvorschriften  
Auslegung des Bebauungsplanentwurfes mit örtlichen Bauvorschriften nach § 3 Abs. 2 BauGB

Der Gemeinderat der Stadt Tuttlingen hat am 24.09.2018 in öffentlicher Sitzung beschlossen, den Bebau-
ungsplan und die örtlichen Bauvorschriften „Stockacher Straße Teil II - Erweiterung“ aufzustellen. Das Plan-
gebiet grenzt direkt an die Stockacher Straße und umfasst das Grundstück Nr. 6636 (Stockacher Str. 118). 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans erstreckt sich auf den umrandeten Bereich im folgenden Plan:

Ein Lebensmitteldiscounter beabsichtigt die Verlagerung der Filiale an einen neuen Standort in der Stockacher 
Straße. Im Zuge der Verlagerung soll die genehmigte Nutzung am alten Standort (Stockacher Str. 118) auf-
gegeben werden. Um dies dauerhaft zu gewährleisten, müssen die zentrenrelevanten Sortimente für den 
alten Standort ausgeschlossen werden. Dafür ist die Änderung des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes 
erforderlich.
Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach  
§ 13a BauGB erstellt. Die Voraussetzungen des § 13a Abs. 1 BauGB sind erfüllt. Von einer Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB, einem Umweltbericht nach § 2a BauGB und von einer Eingriffs-Ausgleichs-Bilan-
zierung sowie von der Angabe nach § 3 Abs. 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen 
verfügbar sind, wird abgesehen.
Zum Zwecke der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) liegt der Entwurf des 
Bebauungsplans mit folgenden Unterlagen:

• die Begründung zum Bebauungsplan vom 18.08.2017;
• der zeichnerische Teil vom 18.08.2017 sowie 
• die textlichen Festsetzungen und örtlichen Bauvorschriften jeweils vom 20.09.2019;

in der Zeit 
vom 06.07.2020 bis 14.08.2020,

jeweils einschließlich, im Rathaus Tuttlingen, Rathausstraße 1, 78532 Tuttlingen, Fachbereich Planung und 
Bauservice in den Schaukästen bzw. auf Stellwänden bei Zimmern 117 und 118 im 1. OG während der 
üblichen Öffnungszeiten öffentlich aus.
Bitte beachten Sie im Rathaus Tuttlingen die aktuellen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gelten-
den Maßnahmen (z.B. Mund-Nasen-Schutz und Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen, siehe auf 
www.tuttlingen.de) und die allgemeinen Hygieneregeln (Händehygiene, Husten- und Niesetikette, siehe auf 
www.infektionsschutz.de).
Die Unterlagen können während des o.g. Zeitraums auch auf dem Internetauftritt der Stadt Tuttlingen ein-
gesehen werden unter
www.tuttlingen.de  Wirtschaft & Bauen  Bauen & Wohnen  Ausliegende Bauleitpläne 
DIN-Vorschriften, auf die in den Dokumenten des Bebauungsplans Bezug genommen wird, können ein-
gesehen werden bei der Verwaltungsstelle, bei der auch die Unterlagen zum Bebauungsplan eingesehen 
werden können.
Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist schriftlich oder mündlich zur Niederschrift vorge-
bracht werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den 
Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 

Tuttlingen, den 22.06.2020

Michael Beck
Oberbürgermeister


